BERLINER TEILHABEBEIRAT 
Entwurf des Ergebnisprotokolls zur Sitzung des Berliner Teilhabebeirats 
Datum: 15.11.2024 Ort: Videokonferenz 
Beginn: 13:00 Uhr, Ende: 16:00 Uhr 
Verbände Menschen mit Behinderungen
Name 			Organisation/Institution
1. Stenger, Birgit		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
2. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen			(stellvertretender Vorsitzender)
3. Zander, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
LIGA
4. Krausser, Hartmut		ApK
5. Redfern, Timothy		Der Paritätische Berlin (stellvertretende				Vorsitzender)
6. Rutkowski, Susanne		DRK e.V. Berlin (Deutscher Rotes Kreuz)
7. Stemmann, Oliver		Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste
8. Wegener, Uwe		bipolaris
9. Schütz, Elizabeth		DWBO
10. Wasielewski, Benjamin		AWO Berlin
Landesbeauftragte
11. Nieß, Maike		Referentin der Landesbeauftragten für Menschen			mit Behinderungen 

Hauptverwaltung
12. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
13. Hilke, Andreas		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
14. Rehse, Dr. Catharina		SenASGIVA, Leitung der Abteilung Soziales
15. Klatt, Ingo		SenASGIVA, Abteilung Soziales
16. Mönke-Schmidt, Ulrike		Senatsverwaltung für Wissenschaft,					Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
17. Hülscher, Tanja		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
18. Schulz, Matthias		LAGeSo
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
19. Link, Christina		SenASGIVA, Abteilung Soziales
20. Ilse, Alexandra		SenASGIVA, Abteilung Soziales
21. Holzheier, Stefan		SenASGIVA, Abteilung Soziales
22. El Hassoun, Asiel		SenASGIVA, Abteilung Soziales (Prakt)
23. Radzimanowski, Kordula		SenWGP, Abteilung Pflege
24. Otto, Carola		Gebärdensprachdolmetscherin
25. Kunze, Alexandra		Gebärdensprachdolmetscherin
26. Schwarz, Patrick		SenASGIVA, Abteilung Soziales
27. Chodakowski, Julia		SenASGIVA, Abteilung Soziales
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TOP 1 Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Herr Bozkurt eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.
· Gemäß § 12 Abs. 3 der Geschäftsordnung (GO) ist die Teilnahme des Vorsitzenden oder einer Stellvertretung sowie von mindestens 15 stimmberechtigten Mitgliedern erforderlich.
· Die Tagesordnung wird mit einer Änderung angenommen. Die Änderung betrifft die Vorziehung eines Punktes unter "Aktuelles und Sonstiges" zum Thema „Tagesordnung Berliner Teilhabebeirat“. 
TOP 2 Beschluss des Protokolls der Sitzung am 30.08
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden mit der Einladung zur Sitzung (am 15.11.2024) am 07.11.2024 zugegangen.
· Der Geschäftsstelle liegen bisher keine Änderungen hinsichtlich des Protokolls vor.
· Das Protokoll der Sitzung am 30.08.2024 wurde ohne weitere Änderungsvorschläge seitens der Mitglieder angenommen. 
TOP 3 „TIB 3.0 – aktuelle Version des TIB“ 
· Die neue TIB-Version wird von Herr Holzheier vorgestellt. 
· Kurzer Rückblick: Im partizipativen Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Synagon eine Evaluation durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden in Form eines Abschlussberichts, welcher einige Hinweise und Änderungsvorschläge hinsichtlich der effizienteren Ausgestaltung des TIB-Formulars etc. enthielt, an die für Soziales verantwortliche Senatsverwaltung weitergeleitet. Darunter fielen auch die Themen, wie die Reduzierung der Erfassung von Personaldaten, Vermeidung von Redundanzen bei der Bearbeitung von Lebensbereichen nach ICF (International Classification of Functioning) und ein übersichtlicheres Layout.
· Das Dokument wurde an alle Anwesenden weitergeleitet. In diesem Dokument sind besonders wichtige Felder rot gekennzeichnet. 
· Dabei steht die Berücksichtigung der Sichtweise der Leistungsberechtigten im überarbeiteten Dokument immer im Mittelpunkt. 
· Es wurde vieles in der neuen TIB-Version verbessert. Die Änderungen sind der Präsentation im Anhang zu entnehmen. 
Diskussion:
· Auf die Frage seitens der Teilnehmenden, ob neben dem Angebot von Leichter Sprache auch die Zielgruppe der tauben Menschen berücksichtigt worden ist, wurde wie folgt geantwortet:
· Das eigentliche Dokument dient lediglich als Werkzeug, zur Dokumentation der Teilhabeplanung bzw. des Gesprächs zur Ziel- und Leistungsplanung. Hierbei ist wichtig anzumerken, dass die TIB-Gespräche für taube Menschen immer in Begleitung von Gebärdensprachdolmetschenden stattfinden, um eine erfolgreiche und nachhaltige Kommunikation zu gewährleisten. 
· Neben einigen positiven Rückmeldungen seitens der Interessen- und LIGA-Vertretungen zur Überarbeitung des TIB, wurden einige Vorbehalte zum Einsatz von SMARTe-Zielen in der Ziel- und Leistungsplanung geäußert. Es wurde darauf hingewiesen, dass viele persönliche Ziele in ihrer Komplexität schwierig konkret (spezifisch) formuliert, messbar, ausführbar (angemessen), realistisch und terminierbar sind. Sind SMARTe-Ziele in diesem Fall überhaupt notwendig? 
· Bei dieser Thematik gibt es zwei wissenschaftliche Ansichten bzw. Ansätze. Die Vertretenden der einen Ansicht, sind der Überzeugung, dass SMARTe-Ziele sich nicht für die Formulierung und das Erreichen von persönlichen Zielen eignen und somit auch nicht in die Eingliederungshilfe und Ziel- und Leistungsplanung passen. Die Vertretenden der anderen Ansicht sind der Meinung, dass SMARTe-Ziele unterstützend zur Erreichung der persönlichen Ziele beitragen können. In erster Linie hat man sich für die SMART-Methode entschieden, um die Fallbearbeiter:innen beider der Herangehensweisen an die Formulierung der persönlichen Ziele zu unterstützen und es ihnen zu erleichtern.
TOP 4 Abgrenzung von Eingliederungshilfe und Pflege 
· Herr Redfern und Herr Seerig stellen den Beschluss vor. Es besteht die Sorge, dass Menschen mit Behinderungen, die auf die Eingliederungshilfe angewiesen sind, in die Schublade der Pflege gesteckt werden. Somit besteht die Gefahr, dass keine Teilhabebedarfe ermittelt werden können.
· Laut dem Koalitionsvertrag der SPD sollen Leistungen zur Teilhabe nicht mit Leistungen zur Pflege ersetz werden. Nichtdestotrotz werden Fallberichte aus einigen Bezirken eingereicht, dass vor allem im Ambulanten Bereich keine klare Abgrenzung von Eingliederungshilfe und Pflege besteht. 
· Seitens der für Soziales zuständigen Verwaltung wird klargestellt, dass das Land Berlin Menschen mit Behinderungen nicht in die Pflege abschieben will. Einzelfälle werden oft verallgemeinert dargestellt. Die Prüfung, was Menschen brauchen, sollte stets im Vordergrund stehen. Wenn es generelle Strukturelle Probleme geben sollte, wird dem nachgegangen und ggf. ein Austausch mit den Bezirken gefordert. 
· Abstimmung zum Beschluss:
· Stimmt nicht zu: 0
· Stimmt zu: 16
· Enthaltung: 1 
Vorziehung des Punktes „Tagesordnung Berliner Teilhabebeirat“ von „Aktuelles und Sonstiges“
· Dieser Punkt wird von Frau Nieß erläutert, die das Büro der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen vertritt: Anlass ist eine Themenanmeldung des Bezirks-Teilhabebeirats Steglitz-Zehlendorf, die am 18.10. von der Geschäftsstelle fristgerecht eingebracht wurde. Diese Anmeldung wurde jedoch nicht in die Tagesordnung aufgenommen. Frau Braunert-Rümenapf vertritt die Ansicht, dass der BTHB darüber hätte entscheiden sollen. Laut § 3 Abs. 2 der GO müssen Themen von gesamtstädtischer Bedeutung dem BTHB zur Entscheidung vorgelegt werden. Wie soll in Zukunft damit verfahren werden?
· Der Staatssekretär als Vorsitzender des BTHB hat vorgeschlagen Themen, die schon in mehreren Sitzungen besprochen worden sind, sollten seitens der Geschäftsstelle in Zukunft im Bereich „Sonstiges“ angesiedelt werden oder zumindest vorab mit dem Vorsitzenden und den beiden Stellvertretenden des BTHB in der Vorbereitungsrunde diskutiert werden 
· Die Geschäftsstelle hat die Ablehnung der erneuten Themenanmeldung wie folgt begründet: Das ursprüngliche Thema „Berechtigung zur Erlangung von persönlicher Assistenz für Volljährige“ von Bezirksteilhabebeirat Steglitz-Zehlendorf, wurde seit dem 13.05.2022 immer wieder für die Sitzungen des Berliner Teilhabebeirats angemeldet. Die in der Sitzung vom 18.11.2022 seitens der Mitglieder und des Bezirksteilhabebeirats vereinbarten Handlungsschritte, wie z.B. 
· die Nachfrage nach einem Fachgespräch/Austausch zu dem besagten Thema (dieser fand am 03.07.2024 statt), 
· eine schriftliche Beantwortung der Fragen des Bezirksteilhabebeirats (erfolgte am 08.08.2024), 
· sowie die angeregte Befragung der Teilhabedienste in Berlin, welche im Frühjahr 2024 durch die Arbeitsgruppe III B 2 durchgeführt, wurden seitens der für Soziales zuständigen Verwaltung erfüllt. 
· Die durchgeführte Befragung bei allen Teilhabefachdiensten in Berlin hat ergeben, dass auch in den Bezirken Anträge auf individuelle Assistenzsysteme für Menschen mit wesentlichen geistigen und seelischen Behinderungen bearbeitet und bewilligt werden. Etwaige Unsicherheiten bei der Kalkulation der angemessenen Kosten etc. sollen durch eine bessere Zusammenarbeit und den Wissenstransfer zwischen den Bezirken untereinander, dem LAGeSo und der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung mehr und mehr abgebaut werden.
· Jedoch bleibt die Zuständigkeit für die Bedarfsermittlung und Deckung von Assistenzsystemen für wesentliche geistig und seelisch beeinträchtigte Menschen weiterhin bei den Bezirken. Diese Festlegung ist durch den Berliner Gesetzgeber getroffen und gegenüber den Bezirken kommuniziert worden. 
· Zusätzlich werden in der AG Teilko regelmäßig Anfragen zur Persönlichen Assistenz seitens der bezirklichen Vertreter*innen bearbeitet.
TOP 5 Fachstandards und Fallkosten in der Eingliederungshilfe in Berlin 
· Herr Seerig stellt das Thema und seine enorme Wichtigkeit für die Betroffenen vor. Berlin ist im Bereich der Eingliederungshilfe im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern zu teuer und es zeichnet sich gerade ab, dass die Regierung im Rahmen der Haushaltseinsparung konkrete Kürzungen vornehmen will. Aus Sicht der Betroffenen ist dies keine Ideale Vorgehensweise im Bereich der der Eingliederungshilfe. 
· Für die LIGA und die Interessensvertretung ist diese Problematik sehr drängend. Die Aussagen des Finanzsenators haben für große Sorgen in der Landschaft gesorgt. Herr Redfern zitiert Finanzsenator Evers: „Die Zuständigen Senatsverwaltungen wurden dazu aufgefordert, bezüglich der Fachstandards im Transferbereich z.B. in der Eingliederungshilfe in den entsprechenden Vertragsverhandlungen sowie im Rahmen der von ihnen fachlich zu verantworteten Rechtsvorschriften auf Standards hinzuwirken, die hinsichtlich der daraus resultierenden Fallkosten, den Durchschnitt der Bundesländer nicht überschreiten.“ 
· Das Problem hierbei ist, dass man die Kosten zwischen den einzelnen Bundesländern schwer vergleichen kann. Vor allem in Stadtstaaten wie Berlin, Bremen und Hamburg liegen die Kosten im Transferbereich höher und lassen sich nicht bzw. sehr schwer mit Flächenländern, wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein Westfalenvergleichen. Vorschlag wäre, nur die drei Stadtstaaten miteinander zu vergleichen. 
· Bitte von Herr Redfern, dass der Beschluss an den Finanzsenator und SenFin geht.
· Abstimmung 
· Gegen den Antrag: 0 
· Enthaltungen: 2 
· Zustimmung: 15
TOP 6 Ergänzung der Geschäftsordnung des Berliner Teilhabebeirats 
· Hier geht es um eine Änderung in der Geschäftsordnung, die Beschlussfassungen im Umlaufprozess umfassen. Der TOP wurde auf der letzten Sitzung ausführlich diskutiert. 
· [bookmark: _GoBack]Da kein weiterer Diskussionsbedarf bestand, wurde sich darauf geeinigt, dass direkt abgestimmt werden sollte.
· Abstimmung 
· Gegen den Antrag: 0 
· Enthaltungen: 0 
· Zustimmung: 17 
TOP 7 Aktuelles/ Sonstiges 
Update zum Thema Gewaltschutz bei Fahrdiensten 
· Herr Schwarz stellt das Thema vor. Zum Thema Rundschreiben: Es sollen wesentliche Punkte des Rundschreibens von der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung hinsichtlich des Themas Gewaltschutz angepasst und auf den in der entsprechenden Zuständigkeit befindlichen Personenkreis übernommen werden. Hierzu befindet sich Herr Schwarz im Austausch mit dem Justiziariat. Hierbei werden auch die Anmerkungen aus dem Positionspapier rechtlich bewertet und nach Möglichkeit berücksichtigt
· Zum Thema: Informationen an Fahrdienstleistende, Teilhabefachdienste und BürgerInnen: Hier erfolgte ein reger inhaltlicher Austausch mit Herrn Brettschneider von der Fuhrgewerbeinnung Berlin/ Brandenburg. Die Innung steht dem Thema offen und lösungsorientiert gegenüber. Herr Brettschneider bittet jedoch auch die Marktlage der Mitgliedsunternehmen nicht zu ignorieren. Es besteht akuter Personalmangel bei den Fahrenden, keine Besserung in Sicht, eher Verschärfung. Schon jetzt haben die Nutzenden Probleme einen Fahrdienst zu finden. Hier spielen die derzeitigen im Rundschreiben geregelten Sätze für die Fahrten auch eine Rolle. Jede weitere Anforderung (z. B. Gewaltschutzkonzept) wird sich auf die Ausgaben zunächst des Unternehmens wie sodann die Umsetzung der Mindestlöhne auch auf den Landeshaushalt auswirken. 
· Seitens der Innung werden schon jetzt Tendenzen der Unternehmen erkennbar, im Zweifel eher die Personenbeförderung aus dem Portfolio zu nehmen und sich anderweitig am Markt zu beteiligen.
· Daher sollten Maßnahmen und vor allem Anforderungen mit Bedacht und in transparenter Kommunikation auch mit der Innung vorgenommen werden, um unser gemeinsames Ziel der Vermeidung von Straftaten zu erreichen.
· Hinsichtlich der Leistungsbescheide erfolgt derzeit die juristische Prüfung, inwieweit den Teilhabefachdiensten-Textbausteinen in Bezug auf die Thematik unsererseits bereitgestellt werden können.
· Bei allen Fragestellungen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der für die Jugend zuständigen Senatsverwaltung. 
· Seitens der für Soziales zuständigen Verwaltung wurde weiterhin ergänzt, dass Fahrende bei noch höheren Anforderungen lieber andere Fahrdienstleistungen übernehmen wollen, z.B. als Fahrer für Amazon bzw. andere Logistikunternehmen arbeiten. Das LABO könnte den Anforderungskatalog für den Personenbeförderungsschein entsprechend anpassen, zumal das Thema Gewaltschutz auf alle Menschen zutrifft (z.B. Taxi). Zudem sollte dies vor allem bei der Konzessionierung geregelt werden.
· Seitens der Interessenvertretungen wurde darauf hingewiesen, dass Personalmangel kein Kriterium sein im Hinblick auf Gewaltschutz sein darf, da Gewaltschutz immer Vorrang hat, egal wie die Arbeitsmarktsituation ist. 

Refinanzierung der Kostenübernahme von Schüler*innen mit Behinderungen
· Seit Oktober 2024 gibt es vermehrt Berichte von betroffenen Familien, bei denen die Schulämter die Kostenübernahme von Schülerinnen mit Behinderungen nicht mehr refinanzieren. Die Refinanzierung fällt weg, wenn die betroffene Person die Volljährigkeit erreicht und sich somit der Zuständigkeitsbereich ändert. Das Schulamt verweist die Familien auf die Zuständigkeit der Teilhabefachdienste. Diese wiederum verweisen umgekehrt auf die Zuständigkeit der Schulämter. Die Fachverwaltungen sollten dieses Anliegen mitnehmen, um die Zuständigkeitsfrage für die Zukunft klären zu können. Weiterhin wurden noch einige Einzelfälle erwähnt, bei denen die Sparmaßnahmen das Problem sind. In diesen Fällen wurden Beförderungen von Kindern und Jugendlichen zunehmend infrage gestellt, wenn es sich dabei nicht um schulische Pflichtveranstaltungen handelte. Seitens der Interessenvertretungen wurde die Bitte geäußert diese Problematik seitens der zuständigen Senatsverwaltung und der Bezirksämter zeitnah zu klären. 
Bezirkliche Teilhabebeiräte und Widerspruchbeiräte
· Die Geschäftsstelle berichtet hinsichtlich des Fortschritts der erbetenen Aufstellung von Teilnehmendenlisten der Bezirksteilhabe- und Widerspruchsbeiräten. Nach einige Mühen ist es der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung gelungen den größten Teil der Teilnehmendenliste der Bezirksbeiräte zusammenzutragen. Bei den Widerspruchsbeiräten besteht jedoch das Problem, dass auf den jeweiligen Webseiten der Bezirke teilweise weder Ansprechpersonen noch andere Möglichkeit zur Kontaktaufnahme aufzufinden sind, was die Suche nach den Teilnehmendenlisten deutlich erschwert. 
Fragen zur Umsetzung der Geschäftsordnung des Berliner Teilhabebeirats
· Gemäß der Geschäftsordnung des Berliner Teilhabebeirats § 4, sollte der Berliner Teilhabebeirat vom Steuerungskreis Rückmeldung über die behandelten Themen und Beschlüsse erhalten. Aus der Sicht der Teilnehmenden erfolgen diese Berichte bisher eher unregelmäßig und auch keinesfalls unaufgefordert. Wie kann man sicherstellen, dass die Themen zeitnah dem Teilhabebeirat vorgelegt werden? 
· Der Steuerungskreis ist ein Gremium bestehend aus den Teilhabefachdiensten der Bezirke, dem LAGeSo und den Senatsverwaltungen für Soziales, Jugend und Pflege sowie als Gast bei finanzrelevanten Themen, die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung. Eine Qualifizierte Rückmeldung wird in Zukunft in die Tagesordnung aufgenommen, sodass die Punkte nicht nur Beraten werden, sondern dementsprechend auch ein Qualifiziertes Feedback erstellt wird. 
Sitzungstermine für 2025 
· I Sitzung – Februar		28.02.2025	als Videokonferenz
· II Sitzung – Juni		13.06.2025	in Präsenz
· III Sitzung – September	12.09.2025	in Präsenz
· IV Sitzung – November		14.11.2025	als Videokonferenz 

Protokollantin: El Hassoun, Asiel; Abteilung Soziales (Prakt)
